
Zuschussantrag für die Förderung von Freizeitmaßnahmen 
 

Veranstalter (Verband/Verein/Jugendgruppe) 

 

 
 

Antragsteller (= beim KJR gemeldete/r Jugendleiter/in des Veranstalters bzw. Jugendleiter/in des übergeordneten Vereins/Verbands) 

Vorname, Name:  

Straße, Haus-Nr.:  

PLZ, Ort:  

Telefon/Fax:   

E-Mail:  

Der Antrag ist von der beim KJR gemeldeten Jugendleitung der antragstellenden Jugendorganisationen bzw. der Jugendleitung des 
übergeordneten Vereins / Verbands zu unterzeichnen. 

Maßnahme (Freizeiten im In- und Ausland mit mindestens eine Übernachtungen) 

Bezeichnung:  

PLZ, Ort:   

Beginn (Datum, Uhrzeit):  

Ende (Datum, Uhrzeit):  

Anzahl der Teilnehmer/innen mit Behinderung gem. § 5 Abs. 2 der Förderrichtlinien:  
 

Leitung (verfügt über angemessene Qualifikation (z.B. Juleica) und Erfahrung in der Jugendarbeit) 

Name, Vorname:  

Straße, Haus-Nr.:  

PLZ, Ort:  

Geburtsdatum:  

Telefon:  

Juleica-Nr. bzw. 
sonst. Qualifikation: 

 

 

 

Hiermit versichere ich, 

- dass die Maßnahme pädagogisch qualifiziert betreut wurde, ein kinder-/jugendgerechtes Programm gewährleistet war und 
die Jugendschutzbestimmungen eingehalten wurden. 

-  dass der gewährte Zuschuss ausschließlich für Zwecke der Jugendarbeit verwendet wird. 
- die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir im Antrag und den Anlagen gemachten Angaben. 

 
 

______________________________________ _____________________________________ 
 (Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers) 

 
 

verbindliche Anlagen: 

- Ausschreibung bzw. Einladung zu der Maßnahme 
- Kurzbericht/Ablaufplan über das durchgeführte Programm oder ein Bild 

- vollst. ausgefüllte Teilnehmerliste (Name, Vorname, Alter, Wohnort, Anzahl der Übernachtungen 
 
Bis spätestens 8 Wochen nach Maßnahmenende zurück an 

                       Kreisjugendring Weilheim-Schongau, Pütrichstr. 5, 82362 Weilheim – Rückfragen unter 0881 - 3183

Bankverbindung (offizielles Konto der Jugendorganisation, keine Auszahlung auf Privatkonten) 

IBAN:  

Geldinstitut:  

Kontoinhaber:  

Stand: 09.01.2020 – Richtlinien: 19.11.2019 

Dominik Juckel

82362 Weilheim

Pollinger Straße 9

0176 47874828

dominik.juckel@tsv-weilheim.com

TSV Weilheim 1847 e.V.  Abt. _____________

DE22 7035 1030 0000 0167 25

Sparkasse Oberland

Geschäftsgiro Vereine etc. - Jugendarbeit TSV 1847 Weilheim e.V.





Leiter/Betreuer (mindestens 2 Betreuer pro Maßnahme) 
 Übernachtungen 

Nr. Name, Vorname Alter JULEICA-Nr. (falls vorhanden) ÜN Unterschrift 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
 
Förderfähige Betreuer (Pro angefangene sieben Teilnehmer wird ein/e Betreuer/in gefördert²) 

0 - 6 Teilnehmende = 1 Betreuer/in 22 - 28 Teilnehmende = 4 Betreuer/in 43 - 49 Teilnehmende = 7 Betreuer/in 

7 - 14 Teilnehmende = 2 Betreuer/in 29 - 35 Teilnehmende = 5 Betreuer/in 50 - 56 Teilnehmende = 8 Betreuer/in 

15 - 21 Teilnehmende = 3 Betreuer/in 36 - 42 Teilnehmende = 6 Betreuer/in 57 - 60 Teilnehmende = 9 Betreuer/in 

 
Pro Maßnahme müssen mindestens zwei Betreuer/innen eingesetzt werden.  
 

Teilnehmende: (mindestens 5 Teilnehmer im Alter von 6 bis 27 Jahren / Es werden maximal 60 Teilnehmende gefördert²) 

Nur Teilnehmende im Alter von 6 bis 27 Jahren, die ihren Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau* haben.  

Nr. Name, Vorname Alter PLZ Wohnort ÜN 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     
² Abweichungen im Einzelfall erfordern Begründung und Genehmigung durch den Vorstand. 

* In angemessenem Umfang werden auch TN aus den Landkreisen Landsberg, Bad Tölz und Garmisch-Partenkirchen gefördert.  



Nr. Name, Vorname Alter PLZ Wohnort ÜN 

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     
 




